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Bekanntmachung 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haus-
haltsjahr 2006 mit allen Anlagen 
 

in der Zeit vom 15.12.2005 – 08.02.2006 
während der Dienststunden 

im Rathaus der Gemeinde Südlohn, 
Winterswyker Str. 1, 

Zimmer 18, 
46354 Südlohn 

 
zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können zwischen dem 22.12.2005 und dem 12.01.2006 von Einwoh-
nern und Abgabepflichtigen der Verwaltung schriftlich zugeleitet werden oder münd-
lich zu Protokoll gegeben werden. 
 
 
 
Südlohn, den 15.12.2005 
 
 
 
(Beckmann) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

2. Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung  
in der Gemeinde Südlohn 

vom 20.12.2005 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666, SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Ersten Teils des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV. NRW. S.498), der §§ 8 und 9 des Abfallgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21.06.1988, (GV. NRW. S. 250), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 131 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306), des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes vom 27.09.1994 (BGBl. I S 2705), zuletzt geändert durch § 3 Abs. 3 des Geset-
zes vom 01.09.2005 (BGBl. I S. 2618, 2653) § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 19.06.2002 
((BGBl. I 2002, S. 1938 ff.), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25.07.2005 (BGBl. I S. 
2252)sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) hat der Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung am 14.12.2005 
folgende 2. Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn vom 
01.01.2000 beschlossen: 

 
 
 
Art. 1: 
§ 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 8 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang  
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

Vom Anschluss- und Benutzungszwang für Kleingarten- und Bioabfälle sind folgende Gehöfte im 
Außenbereich grundsätzlich ausgenommen 

Ortsteil Südlohn 
Borkener Straße, Eschlohn, Tünte, Venn, Wienkamp links und rechts, Haus Volmering, Brink außer 
Hs.-Nr. 7, 23, 24, 29, 36 und 37, Horst außer Hs.-Nr. 1. 

Ortsteil Oeding 
Ebbinghook, Feld, Look, Pingelerhook, Sickinghook, Vredener Str. 53, Hessinghook außer Hs.-Nr. 2 
und 4, Fresenhorst außer Hs.-Nr. 1, Hinterm Busch außer Hs.-Nr. 1 - 5, 7, 8, 20, 21, 26, 27, 30. 
Alle Grundstücke, die nicht gem. dieser Aufzählung zum Außenbereich gehören, gehören zum In-
nenbereich. 
 
Art.2: 
§ 15 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 15 Häufigkeit und Zeit der Leerung 
(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt entleert 

bzw. abgeholt: 
• der graue Abfallbehälter für Restmüll und der blaue Abfallbehälter für Altpapier werden im 4-

Wochen-Rhythmus ab Grundstück entsorgt 
• der gelbe Abfallsack für Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe (insbesondere für Leichtverpa-

ckungen aus diesen Materialien) wird im 2-Wochen-Rhythmus ab Grundstück entsorgt 
• darüber hinaus wird im Innenbereich nach § 8 Abs. 2 der braune Abfallbehälter für Bioabfälle 

in den Monaten April – November im 2-Wochen-Rhythmus und von Dezember bis März im 4-
Wochen-Rhythmus entsorgt. 

 
Art. 3: 
§ 25 wird wie folgt geändert: 
Die Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Südlohn, 20.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  
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Bekanntmachung 

 
14. Änderung der  

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn 

vom 20.12.2005 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666, SGV NW S. 2023, der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712), beide in der jeweils gültigen Fassung und des § 21 der Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn vom 01.01.2000 hat der Rat der Gemeinde Süd-
lohn in seiner Sitzung am 14.12.2005 folgende 14. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn vom 
19.12.1991 beschlossen: 
 
 

Art. 1: 
§ 2 Abs. 1 wird wie folgt neugefasst: 
„Folgende Gebühren werden erhoben: 

 Gebühr 
I. Grundgebühr pro Restmüllgefäß 18,60 € 
II. Zusatzgebühr Entsorgung Restmüll  
 90-l Restmüll 74,64 € 
 120-l Restmüll 99,48 € 
 240-l Restmüll 198,84 € 
III. Zusatzgebühr Entsorgung Biomüll  
 120-l-Biotonne 63,12 € 
 240-l-Biotonne 121,44 € 
IV Zusatzgebühr Entsorgung Papier  
 240-l-Papiertonne 10,20 € 
 Abschlag bei Entsorgungsgemeinschaften 

auf einem Grundstück mit nicht mehr als 6 
Personen, jedoch maximal 3 Haushalte 

-10,20 € 

V. Sonstige Gebühren  
 Nur Papiertonne (240-l) 10,00 € 
 Kühlschränke 25,00 € 
 Containerpaket (jeweils 1,1 cbm Rest-

/Biomüll und Papier) 
1.969,68 € 

 
Art. 2: 

 
§ 5 wird wie folgt neugefasst:  
„Diese Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Südlohn tritt am 01.01.2006 in Kraft.“ 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
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e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Südlohn, 20.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  
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Bekanntmachung 

 
 

11. Änderungssatzung 
vom 20.12.2005 

der Satzung 
 

der Gemeinde Südlohn über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 20.12.1978 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94 
(GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NW S. 498), der §§ 3 u. 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18.12.75 (GV NW S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 74 des Gesetzes vom 
5.04.2005 (GV. NRW. S.274)  und der §§ 4 u. 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.69 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV NRW S. 274) und Verordnung vom 28.04.2005 
(GV NRW S. 488) hat der Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung  am 14.12.2005 folgende  
 

Ä n d e r u n g s s a t z u n g 
beschlossen: 

 
Art. 1 

In § 5 Gebührenmaßstab und Gebührensatz wird Nr. 6.4. wie folgt neugefasst: 
„5.4. Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn in den Monaten Oktober bis März 

und einer 14-tägigen Reinigung in den Monaten April bis September beträgt die Benutzungsge-
bühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Stra-
ße, die überwiegend 

5.41. dem Anliegerverkehr dient,                1,00€ 
5.42. dem innerörtlichen Verkehr dient,         0,90 € 
5.43. dem überörtlichen Verkehr dient,          0,80 €.“ 
 

Art. 2: 
Das Straßenverzeichnis des Ortsteiles Oeding wird um die Verbindungsstraße vom Burgring zur Krü-
gerstraße und des Ortsteils Südlohn um die Straße „Am großen Busch“ wie folgt ergänzt: 
 

Straßen-
art 

Reinigungspflicht Anzahl der 
Reinigungen 

Straßenbezeichnung 

1 2 3 4 5 6 7 
Burgring, Verbindung zwischen Burgring und Krügerstra-
ße 

X     X X 

Am Großen Busch X   X X  X 
 

Art. 3 
§ 9 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: 
„Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.“ 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
j) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
k) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 



Seite 8: Amtsblatt Nr. 10_17 vom 21.12.2005 

l) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Südlohn, 20.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  

 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Entwässerungssatzung der Gemeinde Südlohn (EWS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2005 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW, S. 498) sowie der §§ 51ff. des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV 
NRW 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW, S. 463 ff.) 
sowie des § 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712, SGV NW 610), jeweils in der z. Z. gültigen Fassung  hat der 
Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung vom 14.12.2005 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst unter anderem das Sammeln, 

Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser des 
im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des 
Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 
Nr. 7 LWG NRW insbesondere 

1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und 
Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung be-
gründet worden ist, 

2 das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Gemeindegebietes anfal-
lenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach § 58 Abs. 1 
LWG NRW 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie 
die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Ab-
wasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderun-
gen des § 18 b Wasserhaushaltsgesetztes und des § 57 LWG NRW, 
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5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen 
Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung; hierfür gilt die ge-
sonderte Satzung der Gemeinde über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) 

6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen im Falle des § 53 Abs. 4 LWG NRW 
7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 53 Abs. 1 a und b 

LWG NRW 
 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in Ihrem Gebiet und zum 

Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentli-
che Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Die öffentlichen, dezentra-
len und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Her-

stellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die 
Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 51 Abs. 1 LWG 
NRW. 

2. Schmutzwasser 
Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonsti-
gen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

3. Niederschlagswasser 
Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder be-
festigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser. 

4. Mischsystem: 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und 
fortgeleitet. 

5. Trennsystem:  
Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und 
fortgeleitet. 

6. Öffentliche Abwasseranlage:  
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in ihrem 

Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten 
von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Ab-
wasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlussleitungen 
vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze. 

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungsnetz 
erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken befinden, gehö-
ren die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstationen nicht zur öffentlichen 
Abwasseranlage. 

d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in einer gesonderten Satzung über 
die Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen geregelt ist. 
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7. Anschlussleitungen:  
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden. 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage 

bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu 

dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlusslei-
tungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grund-
stück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druck-
entwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten 
Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässern-
den Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung 
des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, 
Hebeanlage). Sie gehören  nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
 

9. Druckentwässerungsnetz:  
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Trans-
port von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten Druck 
erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch notwendige 
Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschluss-
leitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 
 

10. Abscheider: 
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabschei-
der und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche 
Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 
 

11. Anschlussnehmer:  
Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

12. Indirekteinleiter:  
Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleitet 
oder sonst hineingelangen lässt. 
 

 
13. Grundstück: 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
 
 

§ 3 Anschlussrecht 
 

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss seines 
Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
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§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige 
und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu 
muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmit-
telbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein un-
mittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. 
Die Gemeinde kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das 
öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage aus techni-

schen, betrieblichen, topographischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet, besondere Maßnahmen erfordert oder besondere Aufwendungen oder Kosten 
verursacht, kann die Gemeinde den Anschluss versagen (§ 53 Abs. 4 LWG NRW). Dies gilt 
nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss ver-
bundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungs-

pflicht befreit ist. 
 
 

§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht 

zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 1 LWG dem Eigen-
tümer des Grundstücks obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers ausgeschlossen, wenn die 

Gemeinde von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 
 
 

§ 6 Benutzungsrecht 
 

Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbe-
haltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Be-
stimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, 
das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzulei-
ten (Benutzungsrecht). 
 
 

§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage darf solches Abwasser nicht eingeleitet werden, das 

aufgrund seiner Inhaltsstoffe 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährdet oder gesund-

heitlich beeinträchtigt oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unter-

haltung gefährdet, erschwert oder behindert oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder verteuert oder 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder 
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6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stö-
ren, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen 
in der Kanalisation führen können; 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanla-
gen; 

3. Abwasser und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere 
aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und ge-
werblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene 
gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung 
im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen 
führen können; 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen 
mit einer Nennwärmebelastung von mehr als 1 Megawatt (MW) sowie nicht neutrali-
sierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen; 

6. radioaktives Abwasser; 
7. Inhalte von Chemietoiletten; 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medi-

zinischen Instituten; 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 
10. Silagewasser; 
11. Grund-, Drain-, Quell- und Kühlwasser; 
12. Blut aus Schlachtungen; 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen 

kann; 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfä-

hige Gas-Luft-Gemische entstehen können; 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
17. Diuronhaltige Totalherbizide  
 

(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn es den in der Anlage dieser Satzung festge-
legten Anforderungen und Grenzwerten entspricht. 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzu-
halten, darf nicht erfolgen. 
 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten (Volumenstrom und/oder Konzentra-
tion) festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem 
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Ab-
wassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als 

über die Anschlussleitung eines Grundstücks darf nur mit Einwilligung der Gemeinde er-
folgen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde 

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den 

Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte 
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Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung 
nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf Antrag zulassen, dass Grund-
, Drain- und Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat sei-
nem Antrag die von der Gemeinde verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Ver-
letzung der Absätze 1 und 2 erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht ein-
hält. 

 
 
 

§ 8 Abscheideanlagen 
 

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entspre-
chende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwas-
ser gilt dies jedoch nur, wenn die Gemeinde im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Ab-
wasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Gemeinde eine Vorbehandlung 

auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu 
betreibenden Abscheideanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des 
Niederschlagswassers für die Gemeinde eine Pflicht zur Vorbehandlung auslöst.  

 
(3) Die Abscheider und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen 

Anforderungen entsprechen. Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen 
an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Ein-
zelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(4) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu ent-

sorgen und darf der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
 
 

§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung ver-

pflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c 
LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem 
Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflich-

tet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Nie-
derschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um 
seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 

LWG genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Ab-
wasser oder für zur Wärmegewinnung benutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen die-
ser Voraussetzungen ist der Gemeinde nachzuweisen. 
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(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche 
Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen und dieser Anlage zuzuführen.  

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser. Dieses 

gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 und 3 dieser Satzung.  
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage 

an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 
14 Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Be-
kanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 10 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 

Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders begründetes In-
teresse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers besteht 
und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - nachgewiesen wer-
den kann, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die 

anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, 
Gebühren zu sparen. 

 
 

§ 11 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Niederschlagswassers als Brauchwasser, so hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Die Ge-
meinde verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers 
gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagswassers als Brauchwasser auf dem Grundstück sichergestellt ist. 
 
 

§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung 

mittels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung aus-
reichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur Grund-
stücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebe-
nenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung 
und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung 
trifft die Gemeinde. 
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(2) Der Grundstückseigentümer ist  verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmer 
einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entsprechend 
den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Gemeinde bis zur 
Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für 
bereits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen. 

 
(3) Die Gemeinde kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für private Druckleitungen mit Anschluss an die öffentliche 

Abwasseranlage außerhalb von Druckentwässerungsnetzen. 
 
(5) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 

oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 
 

§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen 
 

(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung 
und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine 
Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlussleitung für Schmutz- und 
für Niederschlagswasser herzustellen. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen ver-
legt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an 
die öffentliche Anwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser 
Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, 

so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 

Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene durch funkti-
onstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung von Anschlussleitungen hat der Grundstückseigentümer eine ge-

eignete Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück einzubauen. Wird die Anschlussleitung 
erneuert oder verändert, so hat der Grundstückseigentümer nachträglich eine Inspekti-
onsöffnung auf seinem Grundstück erstmals einzubauen, wenn diese zuvor nicht einge-
baut worden war. Die Inspektionsöffnung muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen 
sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis 

zur Inspektionsöffnung sowie die Lage und Ausführung der Inspektionsöffnung bestimmt 
die Gemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der haus-

technischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschluss-
leitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu erstellen. 

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwas-

seranlage, so kann die Gemeinde von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen 
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Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlusslei-

tung entwässert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im 
Grundbuch abzusichern. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, 

Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich 
ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späte-
ren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine Kosten vorzubereiten. 

 
 
 
 

§ 14 Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Gemeinde. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der 
Anschlussarbeiten zu beantragen. 

 
(2) Die Anzeige muss eine zeichnerische Darstellung enthalten, aus der Anzahl, Führung, 

lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen sowie die Lage der Kon-
trollschächte oder Pumpstationen hervorgehen. Sie ist zu unterschreiben und in zweifa-
cher Ausfertigung bei der Gemeinde einzureichen.  

 
(3) Die Anschlussleitung und der Kontrollschacht bzw. Pumpstation werden von der Gemein-

de abgenommen. Bei der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und gut zugänglich sein. 
Durch die Abnahme übernimmt die Gemeinde keine zivilrechtliche Haftung für die fehler-
freie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage.  

 
(4) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 

eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzuteilen. Diese 
verschließt die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 

§ 15 Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gelten die Bestimmungen des § 45 

Absätze 3 bis 6 der Bauordnung für das Land NRW vom  01.03.2000 (BauO NRW; GV 
NRW S. 255). 

 
(2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur durch von der Gemeinde zugelassene Sachkundige 

durchgeführt werden. 
 
 

§ 16 Indirekteinleiterkataster 
 

(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheb-
lich vom häuslichen Abwasser abweicht. 

 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Gemeinde mit dem Antrag nach § 

14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden 
Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu ge-
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schehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Gemeinde Auskunft über die Zusam-
mensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers 
zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen mit gefährli-
chen Stoffen im Sinne des § 59 LWG handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Ge-
nehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 

 
 

§ 17 Abwasseruntersuchungen 
 

(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vor-
nehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der 
Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, 

dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 
 

§ 18 Auskunfts- und Nachrichtpflicht; Betretungsrecht 
 

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen die für den 
Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustech-
nischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Gemeinde unverzüglich zu be-

nachrichtigen, wenn 
1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt 

wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können 
(z.B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den 
Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- oder Benutzungsrechtes entfal-

len. 
 

(3) Die Bediensteten und die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten der Ge-
meinde sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dies zum 
Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug die-
ser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betre-
ten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlagetei-
len auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 
53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der 
Gemeinde zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten sind zu beachten. 

 
 

§ 19 Haftung 
 

(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benut-
zung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sor-
gen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde infolge eines mangel-
haften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen Abwasser-
anlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 
entstehen. 
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(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen. 

 
(3) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. 

Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen 
Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 

§ 20 Beiträge, Gebühren, Kleineinleiterabgabe und Kostenersatz 
 

(1) Für die Erweiterung des Kanalnetzes der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-
meinde Beiträge nach § 8 KAG NW nach Maßgabe der Beitrags- und Gebührensatzung der 
Gemeinde Südlohn. 

 
(2) Die für die Benutzung der Abwasseranlagen zu entrichtenden Gebühren ergeben sich aus 

der Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Südlohn. 
 
(3) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde und für Fremdeinleitungen, 

für die die Gemeinde die Abgabe entrichten muss, werden als Gebühren nach Abs. 2 ab-
gewälzt. 

 
 

§ 21 Berechtigte und Verpflichtete 
 

(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für Grundstückseigentümer erge-
ben, geltend entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plät-
zen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende 

Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.), oder 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 22 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 7 Absatz 1 und 2: Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet 

oder einbringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist. 
2. § 7 Absatz 3 und 4: Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet 

oder hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwer-
te nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder ver-
mischt. 

3. § 7 Absatz 5: Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf anderen Wegen als über 
die Anschlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 

4. § 8 :Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht 
in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß 
einbaut oder betreibt oder Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrecht-
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lichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidegut der öffentlichen Abwasseranlage zu-
führt. 

5. § 9 Absatz 2: das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
6. § 9 Absatz 6: in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das 

Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt. 
7. § 11: auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswassers als Brauchwasser nutzt, 

ohne dies der Gemeinde angezeigt zu haben. 
8. § 12 Absatz 2: die Druckleitung überbaut. 
9. § 14 Absatz 1: den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zu-

stimmung der Gemeinde herstellt oder ändert. 
10. § 14 Absatz 2: den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht 

oder nicht rechtzeitig der Gemeinde mitteilt. 
11. § 16 Absatz 2: der Gemeinde die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder 

nicht rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Gemeinde hin 
keine oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwas-
sers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt. 

12. § 18 Absatz 3: die Bediensteten oder die mit Berechtigungsausweis versehenen Be-
auftragten der Gemeinde daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu al-
len Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage 

vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen 
Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- 

€ geahndet werden. 
 
 

§ 23 Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 
 
(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten sich nach der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VWGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I.S.687)17) und dem Gesetz 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960 im Landes Nordrhein-
Westfalen (AG VWGO NW) vom 26.3.1960 (GV NW S. 47, SGV NW 303) in der jeweils 
gültigen Fassung. 

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen wegen Zuwiderhandlungen gegen Gebote und Verbote dieser 

Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VW 
VG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.4.1980 (GV NW S. 510, SGV NW 
2010) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 24 Übergangsregelungen 
 
(1) Die Regelungen der 3. Änderung Entwässerungssatzung in den §§ 2,12, 13, 14 und 20 

gelten nicht für diejenigen Anschlüsse, die im Rahmen des Außenbereichsentwässe-
rungskonzeptes in folgenden Projekten hergestellt worden sind: 
Projekt 1:   Venn 
Projekt 2:   Fresenhorst 
Projekt 3:   Mühlenweg  
Projekt 4/5:  Wienkamp links und rechts 
Projekt 7:   Eschlohn-Nord 
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Projekt 11:  Sickinghook (Ottenstapler Weg) 
Projekt 12:  Tünte-Süd 
Projekt 14:  Tünte-Nord 
Projekt 15:  Sickinghook (K 21)/Pingelerhook-Süd 
Projekt 16:  Pingelerhook-Nord 
Projekt 20:  Hinterm Busch tlw. 
Projekt 21:  Hessinghook-Grenze 
Projekt 22:  Hessinghook-Mitte 
Projekt 24:  Hessinghook-Oedinger Busch 
Projekt 26:  Feld 
Projekt 28:  Weseke (Königskamp) 
 

(2) Für die in diesen Projekten angeschlossenen Anwesen gelten die Regelungen der Ent-
wässerungssatzung vom 07.12.1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.06.1999 sowie die in den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Verträgen getroffenen Ver-
einbarungen. 

 
(3) Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse, die im Bereich der o. g. Projekte erfolgen, je-

doch erst nach Beendigung dieser Projekte am 31.12.1994 beantragt und hergestellt 
werden. 

 
 

§ 25 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung vom 
07.12.1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.2000 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
m) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
n) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
o) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
p) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Südlohn, 20.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  
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Anlage 
zu § 7 Abs. 3 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Südlohn 

Abwasser, das wegen seiner Eigenschaft oder seiner Inhaltsstoffe der öffentlichen Abwasseranlage nur bei Erfül-
lung bestimmter Anforderungen zugeleitet werden darf: 
Nr  Eigenschaft oder Inhaltsstoff des Abwassers   Anforderung/Höchstwerte1) 
1 Temperatur                      35oC an der Einleitungsstelle 

2 ph-Wert                         6,5 - 10 an der Einleitungsstelle 

3 absetzbare Stoffe,  
sofern Abscheideanlage erforderlich  
wenn keine Abscheideanlage erforderlich 

 
1,0 ml/l 
10 ml/l. 

 
Diese Werte beziehen sich auf 
eine Absetzzeit von 0,5 h 

4 Schwerflüchtige lipophile Stoffe (u.a. verseifbare Öle, Fette) 
direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) 
soweit Menge und Art des Abwassers bei Bemessung nach 
DIN 4040 zu Abscheideranlagen über Nenngröße 10 (> NG 
10) führen: gesamt (DIN 38409 Teil 17) 

 
100 mg/l 
 
 
250 mg/l 

5 Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzentration, daß 
der Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs 
einer mechanisch-biologischen Kläranlage 
visuell nicht gefärbt erscheint. 

6 Kohlenwasserstoffe 
direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) 
 
 
 
 
gesamt (DIN 38409 Teil 18) 
soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der 
Kohlenwasserstoffe erforderlich ist: gesamt (DIN 38409 Teil 
18) 

 
50 mg/l; DIN 1999 Teil 1-6 beachten. Bei den 
in der Praxis häufig festzustellenden Zulauf-
konzentrationen und richtiger Dimensionie-
rung ist der Wert von 50 mg/l bei ordnungs-
gemäßem Betrieb erreichbar. 
100 mg/l 
 
 
20 mg/l 

7 *Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX) 1 mg/l 
8 *Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) 

als Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-
Trichlorethan, Dichlormethan, gerechnet als Chlor (Cl) 

0,5 mg/l 

9 Mit Wasser ganz oder teilweise mischbare und biologisch 
abbaubare organische halogenfreie Lösemittel (DIN 38412, 
Teil 25) 

Entsprechend spezieller Festlegung, jedoch 
Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit 
entspricht oder als 5 g/l) 

10 *Antimon (Sb); *Arsen (As); *Cadmium (Cd)2) 0,5 mg/l 
11 *Barium (Ba); Zinn (Sn); *Zink (Zn); 5 mg/l 
12 *Blei (Pb), *Kupfer (Cu); *Nickel (Ni); *Silber (Ag); *Chrom 

(Cr), gesamt; Cyanid, leicht freisetzbar* 
1 mg/l 

13 *Chrom (Cr VI) 0,2 mg/l 
14 *Cobalt (Co); *Selen (Se); Sulfid 2 mg/l 
15 *Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
16 Aluminium (Al) und Eisen (Fe) 10 mg/l 
17 Stickstoff aus Ammonium/Ammoniak (NH4-N +NH3-N) 200 mg/l 
18 Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten anfallen (NO2-N) 10 mg/l 
19 Sulfat (So4)3) 600 mg/l 
20 Fluorid (F); Phosphatverbindungen (P) 4) 50 mg/l 
21 wasserdampfflüchtige halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 5) 100 mg/l 
22 Spontane Sauerstoffzehrung gem. Deutschen Einheitsver-

fahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung 
"Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung (G24)", 17. 
Lieferung; 1986 

100 mg/l 
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Im übrigen gelten die Werte des Arbeitsblattes A 115 des Regelwerkes der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV). 
* Parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Technik in den Anhängen zur Rahmen-AbwasserVwV 
1)Die vorgenannten Werte müssen im Ablauf der Vorbehandlungsanlage oder direkt hinter der Anfallstelle eingehalten werden.  
2) Bei Cadmium können auch bei Anteilen unter 10 % der Grenzwert der Klärschlammverordnung und/oder der Schwellenwert des Abwa-

serabgabengesetzes überschritten werden. 
3) In Einzelfällen können je nach Baustoff, Verdünnung und örtlichen Verhältnissen höhere Werte zugelassen werden. 
4) In Einzelfällen können höhere Werte zugelassen werden, sofern der Betrieb der Abwasseranlagen dies zuläßt. 
5) Je nach Art der phenolischen Substanz kann dieser Wert erhöht werden; bei toxischen oder biologisch nicht oder schwer abbaubaren 

Phenolen muß er jedoch wesentlich erniedrigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von  
Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen,  

Kostenersatz für Grundstückanschlüsse 
in der Gemeinde Südlohn (Beitrags- und Gebührensatzung) 

vom 19.12.2005 
 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.05.2005 (GV NRW S. 498), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV NRW S. 274) und Verordnung vom 28.04.2005 (GV NRW S: 488) 
und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 
(GV NRW, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW 2005, S. 463 ff.) hat der 
Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung am 14.12.2005 die folgende Satzung beschlossen: 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde Abwassergebühren 

und Kanalanschlussbeiträge sowie Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Südlohn vom 07.12.1995 
stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klär-
schlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche 
Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, 
die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Klär-
anlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte 
Personal) 

(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch 
bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 
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2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde nach §§ 4 

Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 
6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG 

NRW) 
- die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1 Satz 1 LWG 

NRW) 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 

i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde umgelegt wird( § 65 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

(1) Die Gemeinde erhebt Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlags-
wasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie 
das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

(2) Die Abwassergebühr bemißt sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
 

§ 4 
Bemessung der Abwassergebühren 

(1) Die Gebühr für Abwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen Schmutzwas-
sers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 
wird. Berechnungseinheit ist der m³ Schmutzwasser. 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene 
Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der 
auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht 
in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem 
aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzäh-
ler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat der Wasserzähler nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung 
des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt.  

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regen-
wassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf sei-
ne Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Den 
Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumut-
bar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Ent-
nahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasser-
pumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert.  

(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück nachweisbar ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wasser-
mengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehal-
tenen Wassermengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, 
den Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nach-
weis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige 
den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, 
aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrich-
tung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unter-
lagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Soweit der Gebührenpflichtige aus die-
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sem Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die gutach-
terlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit 
der Gemeinde abzustimmen. 

(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,57 €.  
Diese Gebühr ermäßigt sich wie folgt: 
Bei einem Teilanschluss nur für Schmutzwasser  um 20 %  auf 
2,06 € 
Bei einem Anschluss für Schmutzwasser und einem Teilan-
schluss für Regenwasser, jedoch nur, wenn dieses in einer vor-
geschalteten und nach Arbeitsblatt A 138 der ATV (Abwasser-
technische Vereinigung e.V.) bemessenen Anlage zur dezen-
tralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser behandelt und nur mit einem Notüberlauf an die 
gemeindliche Kanalisation angeschlossen  
wird  um 10 %  auf 
2,31 € 
 

 
§ 5 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt. 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebühren-

pflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die 

Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Mo-
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
§ 6 

Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-

rechtigt ist. 
c) der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes 

 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats 

an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Ge-
bührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige 
Gebührenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich 
mitzuteilen.  

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie ha-
ben ferner zu dulden, daß Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen.  

 
§ 7 

Fälligkeit der Gebühr 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 

Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 
(2) Das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresen-

de für das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen. 

 
§ 8 

Verwaltungshelfer 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedie-
nen. 
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3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 9 

Anschlussbeitrag 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der gemeindlichen Abwasser-

anlage erhebt die Gemeinden einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs.4 Satz 3 KAG 
NRW. 

(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein 
Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für 
die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 10 
Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Das Grundstück muss die an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich angeschlossen 

werden können, 
2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht bestehen und 
3. das Grundstück muss 

a) baulich oder gewerblich genutzt werden oder 
b) es muss für das Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein 

(z.B. durch Bebauungsplan), so daß es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
c) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist 

(z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstück nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. im Außenbereich 
nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Abs. 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen der Nieder-
schlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen sind. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne 
leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde 
betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer gehörende 
Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an die 
Anlage angeschlossen werden kann. 

 
§ 11 

Beitragsmaßstab 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen der 

Grundstücksfläche mit dem Veranlagungsfaktor. 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksfläche, 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich 

(§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB):  die tatsächliche Grundstücksfläche bis 
zu einer Tiefe von 50 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt 
ist, die das Grundstück wegemäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstücken die 
nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von der zu der Er-
schließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 50 m zugrunde gelegt. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben bei 
der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Veranlagungsfaktor 
vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,0 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,5 
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75 
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e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,0. 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur 
die zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt 
als Geschoßzahl die Baumassenzahl geteilt durch 2,8 wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschoßzahl zugelassen oder 
vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.  

(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Geschoß-
zahl noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist maßgebend: 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der nä-

heren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als einge-

schossig bebaubare Grundstücke. 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um 

je 0,3 erhöht. Dies gilt auch, wenn die Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber 
aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete 
und Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Um-
gebung vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
§ 12 

Beitragssatz 
(1) Der Beitrag beträgt 2,80€ je Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein Teilbe-

trag erhoben. 
Dieser beträgt: 
a) bei einem Anschluss nur für Niederschlags- oder Schmutzwasser 75 % des Beitrags; 
b) bei einem Vollanschluss für Schmutzwasser und einem Teilanschluss für Niederschlagswas-

ser, jedoch nur, wenn dieses in einer vorgeschalteten und nach Arbeitsblatt A 138 der ATV 
(Abwassertechnische Vereinigung e.V) bemessenen Anlage zur dezentralen Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser behandelt und damit nur mit einem 
gedrosselten Abfluss an die gemeindliche Kanalisation angeschlossen wird, 85 % des Bei-
trags; 

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der 
Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 

 
§ 13 

Entstehen der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage ange-

schlossen werden kann. 
(2) Im Falle des § 10 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Fällen des § 12 

Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkung der Nutzungs-
möglichkeit entfallen. 

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die Abwasseran-
lage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten 
dieser Satzung. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss des 
Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem Recht ge-
zahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist.  

 
§ 14 

Beitragspflichtiger 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 15 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1 der Verwal-

tungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht von der Pflicht 
zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 
Aufwandsersatz für Anschlussleitungen 

 
§ 16 

Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten 

für die Unterhaltung einer Grundstücksanschlussleitung an die gemeindliche Abwasseranlage 
bei bereits bestehenden Kanälen sind der Gemeinde nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen. 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druckentwässerungssystemen. 
(3) Grundstücksanschluss ist die leitungsmäßige Verbindung von dem Hauptkanal in der Straße bis 

zur Grundstücksgrenze. 
 
 

§ 17 
Ermittlung des Ersatzanspruchs  

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Veränderung und die Kosten für die 
Unterhaltung werden auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet. Er-
hält ein Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für jede Leitung 
berechnet. 

 
§ 18 

Entstehung des Ersatzanspruchs 
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anschlussleitung, im übrigen mit 
der Beendigung der Maßnahme. 

 
§ 19 

Ersatzpflichtige 
(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides Eigentümer 

des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.  

(2) Mehrere Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte haften als Gesamtschuldner. 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlussleitung, so haften der Grundstücks-

eigentümer bzw. der Erbbauberechtigte als Gesamtschuldner. 
 

§ 20 
Fälligkeit des Ersatzanspruchs 

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 

5. Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

 
§ 21 

Auskunftspflichten 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Gebüh-

ren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben 
zu dulden, daß Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprüfen. 

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann 
die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller 
sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des 
Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen entsprechend.  
 

§ 22 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beab-
sichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kostenersatz 
gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  

 
§ 23 
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Zwangsmittel 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 

 
§ 24 

Rechtsmittel 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung. 

 
§ 25 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Abwasserbeseitigungssatzung vom 19.12.1991 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
q) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
r) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
s) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
t) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Südlohn, 19.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  
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 Bekanntmachung 
 
 

Satzung 
über die Entsorgung und Überwachung von Grundstücksentwässerungs-

anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.12.05 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S 666), der §§ 51 ff, 161 a des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (LWG) GV NW 926), sowie des § 2 des Kommunalabgabengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW. S. 712), jeweils in der z.Z. gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung am 14.12.2005 folgende Sat-
zung über die Entsorgung und Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen be-
schlossen: 
 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde Südlohn betreibt die Entsorgung und Überwachung der Grundstücks-

entwässerungsanlagen in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Sat-
zung als öffentliche Einrichtung. Diese bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Ein-
heit.  

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gru-
ben und Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung (einschl. ggfls. Reinigung), Abfuhr und Be-
handlung der Anlageninhalte entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Gemeinde Süd-
lohn Dritter bedienen. 

 
 

§ 2 Anschluss- und Benutzungsrecht 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist vorbe-

haltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde die 
Entsorgung und Überwachung seiner Grundstücksentwässerungsanlage und die Ü-
bernahme des Inhalts zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

(2) Von der gemeindlichen Entsorgung im Rahmen dieser Satzung sind Grundstücks-
entwässerungsanlagen auf Grundstücken ausgeschlossen, soweit die Gemeinde 
Südlohn für diese Grundstücke gem. § 53 Abs. 4 LWG von der Entsorgung freige-
stellt ist. 

 
 

§ 3 Begrenzung des Benutzungsrechtes 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das 

aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und 

Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährdet oder ge-

sundheitlich beeinträchtigt oder  
3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die 

Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behin-
dert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder –verwertung beeinträchtigt oder ver-
teuert oder 
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5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzu-
halten, darf nicht erfolgen. 

 
 

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung 

und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die 
Gemeinde Südlohn zuzulassen und den zu entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu 
überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Be-
trieben anfallende häusliche Abwasser. Über eine Befreiung vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang entscheidet auf Antrag die nach § 53 Abs. 4 LWG zuständige Behör-
de. 

 
§ 5 Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den gemäß §§ 18 b WHG und 57 

LWG jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, betreiben und zu 
unterhalten. Bei Kleinkläranlagen ist insbesondere DIN 4261 zu beachten. 

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen und Zuwegungen  sind so zu bauen, dass die 
Anlagen durch die von der Gemeinde eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit ver-
tretbarem Aufwand entsorgt werden können. Die Anlage muss frei zugänglich sein, 
der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung zu 
beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einem ordnungsgemäßen 
Zustand zu bringen. 

 
 

§ 6 Durchführung der Entsorgung 
(1) Vollbiologische Kleinkläranlagen mit der Bauartzulassung vom Deutschen Institut für 

Bautechnik (DIBt) sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
bei Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu entleeren, soweit auf der 
Grundlage des § 57 LWG keine anderen Regelungen eingeführt worden sind. Vollbio-
logische Kleinkläranlagen ohne Bauartzulassung sind je nach Größe und Bedarf in 
kürzeren Zeitintervallen zu entsorgen, die von der Gemeinde im Einzelfall festgelegt 
werden. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder 
schriftlich zu beantragen. 

(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. 
Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervo-
lumens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und einer 
Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 
80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat 
die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

(3) Auch ohne vorherigen Antrag kann die Gemeinde Südlohn die Grundstücksentwäs-
serungsanlagen entsorgen, wenn besondere Umstände eine zusätzliche Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für die Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf 
Entsorgung unterbleibt. 

(4) Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt, die Art und Weise und den Umfang 
der Entsorgung. 

(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer die Grundstücksentwässe-
rungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der 
Betriebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder 
in Betrieb zu nehmen. 
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(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Gemeinde Südlohn 
über. Die Gemeinde Südlohn ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenstän-
den zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie 
als Fundsachen zu behandeln. 

 
 

§ 7 Anmeldung und Auskunftspflicht 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde Südlohn das Vorhandensein von 

Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung ei-
ner derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist darüber hinaus verpflichtet, der Gemeinde alle zur 
Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen.  

(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben dem bisherigen auch der neue Eigentü-
mer verpflichtet, die Gemeinde Südlohn unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

 
 

§ 8 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 
(1) Im Rahmen der Überwachungspflicht für Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 6 LWG NRW überprüft die Gemeinde durch regelmäßige Kontrollen den ord-
nungsgemäßen Zustand der Kleinkläranlagen. Sie kann sich zur Erfüllung dieser 
Pflicht nach § 53 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW Dritter bedienen. 

(2) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
befolgt werden und ob der Zustand der Kleinkläranlagen ordnungsgemäß ist, unge-
hinderten Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf 
Verlangen durch einen von der Gemeinde ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum 
Zwecke der Entsorgung zu dulden. 

 
 

§ 9 Haftung 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet der Gemeinde Südlohn gegenüber für Schäden in 

Folge mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer Benutzung seiner Grund-
stücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. Er hat die Gemeinde Südlohn von Er-
satzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht 
oder nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er 
zum Ersatz verpflichtet. 

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt, Betriebs-
störungen, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähnliche Gründen nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen 
haftet die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 

§ 10 Benutzungsgebühren 
(1) Als Gegenleistung für die Entsorgung und die Überwachung erhebt die Gemeinde 

Südlohn Benutzungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen 
dieser Satzung. 

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist der Grundbetrag je Leerung und die festge-
stellte Menge des abgefahrenen Grubeninhaltes. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt der 
cbm abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrichtung des Entsor-
gungsfahrzeuges. 
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Der außergewöhnliche Aufwand für das Öffnen und Verschließen der Kleinkläranla-
gen/abflusslosen Gruben (z.B. bei Boden über der Öffnung) wird nach dem tatsächli-
chen Zeitaufwand berechnet. 

(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu ermitteln 
und von dem Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten zu bestätigen. 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Abfuhr. Im Falle des § 11 Abs. 2 mit der vergeb-
lichen Anreise. Im Falle des § 11 Abs. 3 mit der vor Ort durchgeführten Kontrolle der 
Anlage. 

(5) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entsorgung Eigentümer der zu entsorgen-
den bzw. zu überwachenden Grundstücksentwässerungsanlage ist. Mehrere Gebüh-
renpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(6) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen durch einen 
Gebührenbescheid bekanntgegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(7) Die Gemeinde behält sich vor, die Gebühren zusammen mit anderen Gemeindeab-
gaben zu erheben. 

 
 

§ 11 Gebührensätze 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

beträgt  
je Leerung        31,50 € 
zuzüglich je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes     7,00 € 
für das Öffnen und Verschließen der Abwasseranlagen  
(§ 10 Abs. 1 S. 2) je angefangene halbe Stunde     3,50 € 
(2) Die Gebühr für eine vergebliche Anfahrt beträgt  31,50 € 
(3) Die Gebühr für die Überwachung beträgt    43,00 € 

 
 
 

§ 12 Berechtigte und Verpflichtete 
(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und 

Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus §§ 3, 4, 5, 
6, 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung 
Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 

(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuldnerisch verantwortlich. 
 
 

§ 13 Begriff des Grundstücks 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder 
zusammenhängende Grundbesitz der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 entsprechend 

baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel 
nach § 5 Abs. 3 nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zu-

fahrt nicht gewährleistet. 
f) entgegen § 6 Abs. 6 die Entwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
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i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- € geahndet werden. 

 
 
 

§ 15 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entsorgung 
und Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 09.12.1996 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21.12.2001 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
u) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
v) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
w) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
x) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Südlohn, 21.12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Beckmann  
 



 

 

 
OEDING 

Dezember Januar   
1 Do   1 So Neujahr 
2 Fr   2 Mo   
3 Sa   3 Di   
4 So 2. Advent 4 Mi   
5 Mo M (AB), SP (AB) 5 Do   
6 Di Nikolaus 6 Fr   
7 Mi B (IB) 7 Sa   
8 Do  8 So   
9 Fr   9 Mo   
10 Sa   10 Di W (IB + AB) 
11 So Weihnachtsmarkt Oeding 11 Mi M (IB + AB) 
12 Mo   12 Do   
13 Di W (IB + AB) 13 Fr   
14 Mi M (IB) 14 Sa   
15 Do   15 So   
16 Fr   16 Mo   
17 Sa   17 Di   
18 So 4. Advent 18 Mi B (IB) 
19 Mo   19 Do   
20 Di   20 Fr U/EK 
21 Mi B (IB) 21 Sa   
22 Do   22 So   
23 Fr   23 

 
M 
o 

AB Schrott 
anmelden 

24 Sa Heiligabend 24 Di W (IB + AB) 
25 So 1. Weihnachtsfeiertag 25 Mi P (IB + AB) 
26 Mo 2. Weihnachtsfeiertag 26 Do   
27 Di   27 Fr Sch/EG 
28 Mi W (IB + AB) 28 Sa   
29 Do P (IB + AB) 29 So   
30 Fr   30 Mo   
31 Sa Silvester 31 Di   

 

Abfallkalender 
 der  

Gemeinde Südlohn  
 

für die Monate 
Dezember 2005  

und  
Januar 2006 

 
 
M = Restmüll (Graue Tonne) 
B = Biomüll (Braune Tonne) 
P = Papier (Blaue Tonne) 
W = Wertstoff (Gelber Sack) 
U/EK = Umweltmobil/E.-Kleingeräte 
Sch/EG = Schrott, Elektrogroßgeräte 
Sp = Sperrmüll 
A = Altkleidersammlung 
G = Grünanlieferung 
Bau = Bauhof  
IB = nur Innenbereich 
AB = nur Außenbereich 

 
SÜDLOHN 

Dezember Januar 
1 Do   1 So Neujahr 
2 Fr   2 Mo   
3 Sa   3 Di   
4 So 2. Advent 4 Mi   
5 Mo M (AB), Sp (AB) 5 Do   
6 Di Nikolaus 6 Fr   
7 Mi B (IB) 7 Sa   
8 Do  8 So   
9 Fr   9 

 
Mo 
 

AB Schrott 
anmelden 

10 Sa   10 Di W (IB + AB) 
11 So Weihn.M. Oeding 11 Mi M (IB + AB) 
12 Mo   12 Do   
13 Di W (IB + AB) 13 Fr Sch/EG 
14 Mi M (IB) 14 Sa   
15 Do   15 So   
16 Fr   16 Mo   
17 Sa   17 Di   
18 So 4. Advent 18 Mi B (IB) 
19 Mo   19 Do   
20 Di   20 Fr U/EK 
21 Mi B (IB) 21 Sa   
22 Do   22 So   
23 Fr   23 Mo   
24 Sa Heiligabend 24 Di W (IB + AB) 
25 So 1. Weihnachtsfei-

ertag 
25 
 

Mi 
 

P (IB + AB) 
 

26 Mo 2. Weihnachtsfei-
ertag 26 Do   

27 Di   27 Fr   
28 Mi W (IB + AB) 28 Sa   
29 Do P (IB + AB) 29 So   
30 Fr   30 Mo SP (IB) 
31 Sa Silvester 31 Di   




